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Von:

Gesendet: Mittwoch, 8. Januar 2025 08:28
An:  EFV;  EFV
Cc:  

 

Betreff: Rückmeldung Innosuisse: Ämterkonsultation: Bundesgesetz über das 
Entlastungspaket 2027 (EP27); Eröffnung der Vernehmlassungsverfahrens

Anlagen: Stellungnahme_Innosuisse_Ämterkonsultation_EP2027_070125-sig.pdf; 
Bundesgesetz_über das Entlastungspaket 2027 für den 
Bundeshaushalt_Kommentare_Anpassungen_20241217.pdf

Sehr geehrte Frau , sehr geehrter Herr  
 
In Absprache mit dem GS WBF erlauben wir uns anbei direkt eine Rückmeldung im Rahmen der 
Ämterkonsultation zum Entlastungspaket 2027 bei Ihnen einzureichen.  
 
Anbei finden Sie unsere Stellungnahme sowie in separater Beilage unsere vorgeschlagenen Anpassungen 
auf Gesetzesstufe.  
 
Wir bitten um die Berücksichtigung unserer Argumente und stehen für Rückfragen oder grundsätzliche 
Gespräche gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 

 
 

 
 

 
Innosuisse – Schweizerische Agentur für Innovationsförderung 
Recht und Strategie 
 
Einsteinstrasse 2, CH-3003 Bern 

 
 

www.innosuisse.ch 
 

    
 
Jetzt den Innosuisse-Newsletter abonnieren: www.innosuisse.ch/newsletter 
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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Als Beilage erhalten Sie die Entwürfe der Vernehmlassungsunterlagen zum Entlastungspaket 
2027.  
 
Die Erlassänderungen sind mit den zuständigen Departementen und Ämtern abgestimmt. 
Aufgrund der engen Fristen (die Eröffnung der Vernehmlassung ist für den 29. Januar geplant) 
sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns eine pro Departement konsolidierte Rückmeldung 
zukommen lassen, bis am 
 
Mittwoch, 8. Januar 2025 

 
an: 

 und   
 
Wir bitten Sie, die Gesetzesanpassungen in Ihren Bereichen nochmals kritisch zu prüfen, auch ob 
die entsprechenden Übergangsbestimmungen wo nötig definiert sind. 
 
Freundliche Grüsse 
 

 

 
 
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 
Eidgenössische Finanzverwaltung EFV 
Stabsdienste und Grundsatzfragen 
 
Bundesgasse 3, 3003 Bern 

 
 

www.efv.admin.ch 

 
 
Beilagen: 

- BRA und Beschlussdispositiv 
- Erläuternder Bericht  
- Mantelerlass (d, f) 
- Fragebogen 
- Orientierungsschreiben 
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Stellungnahme Innosuisse Ämterkonsultation Entlastungspaket 2027 2/3 
 

Ergebnissen der laufenden Effizienz- und Wirkungsanalysen ihrer Instrumente Rechnung tragen zu 
können. Den vorgeschlagenen Massnahmen auf Basis von Anpassungen der Bestimmungen auf Ge-
setzesebene steht Innosuisse aus folgenden Gründen kritisch gegenüber: 

Die vorgeschlagene Neuregelung von Artikel 19 FIFG sieht eine ausnahmslose Untergrenze von min-
destens 50% für die Beteiligung der Umsetzungspartner an Innovationsprojekten vor. Innosuisse ver-
teidigt jedoch die Sinnhaftigkeit einer flexiblen Beteiligung von Innosuisse an den Projekten in einem 
Rahmen zwischen 40% und 60%, die 2023 aufgrund des entsprechenden Parlamentsbeschlusses 
von 2021 neu eingeführt wurde, sowie auch die Möglichkeit, unter bestimmten Bedingungen von die-
sem Rahmen sowohl gegen oben als auch gegen unten abzuweichen. Eine Bandbreite gibt der För-
derung die notwendige Flexibilität, um den Besonderheiten der Projekte Rechnung zu tragen. Die 
Möglichkeit einer höheren Beteiligung von Innosuisse hat in der Vergangenheit zudem die Durchfüh-
rung von Sonderprogrammen, wie beispielsweise das COVID-Impulsprogramm, ermöglicht. Dies 
würde mit der starren Regelung verunmöglicht.  

Start-ups werden in der Schweiz im Vergleich zum Ausland nur sehr beschränkt direkt unterstützt. Das 
Venture Capital Umfeld ist zudem schwierig. Der Spielraum zur Beteiligung der Innosuisse an bis zu 
70% der Kosten von wissenschaftsbasierten Innovationsprojekten dieser Jungunternehmen sollte da-
her nicht noch zusätzlich eingeschränkt werden. 

Die Schweiz verfügt über eine exzellente Forschung. Der Transfer ihrer Ergebnisse in den Markt sollte 
nicht geschwächt werden, indem die Möglichkeiten von Innosuisse zur Unterstützung von Projekten 
ohne Umsetzungspartner reduziert werden. 
 
Konkrete Eingaben zu den Vernehmlassungsunterlagen 
 
a) Erläuternder Bericht  
In Ziff. 2.6 (S. 40) des erläuternden Berichts wird die vorgeschlagene Untergrenze von 50% für die Be-
teiligung der Umsetzungspartner wie folgt begründet «Damit sollen falsche Anreize sowie Marktverzer-

rungen oder Industriepolitik möglichst verhindert werden». Diese Argumentation ist irreführend. Der 
Beitrag von Innosuisse an die Kosten von Innovationsprojekten, welche von Forschungs- und Umset-
zungspartnern (unter anderem Unternehmen, aber namentlich auch Non-Profit-Organisationen und 
öffentliche Institutionen) gemeinsam durchgeführt werden, fliessen nie direkt den Umsetzungspartnern 
zu, sondern es werden damit immer und nur die Forschungs- und Entwicklungsleistungen der For-
schungspartner gedeckt. Die Forschungseinrichtungen haben einen öffentlichen Auftrag und damit 
auch ein eigenes, vom Interesse der Umsetzungspartner unabhängiges Interesse an der Durchfüh-
rung von Innovationsprojekten sowie an der Weiterentwicklung und -verwendung der Ergebnisse. Sie 
halten auch oft die Eigentumsrechte an entstandenem geistigem Eigentum. Die Umsetzungspartner 
profitieren somit im Endeffekt weder direkt noch indirekt alleine vom Beitrag von Innosuisse. Sie tra-
gen sogar mit einem finanziellen Beitrag direkt zu den Kosten des Forschungspartners bei. Damit wird 
bereits heute garantiert, dass es nicht zu Marktverzerrungen kommt. Bei einer Förderung, welche bot-
tom-up funktioniert, von einem Risiko für «Industriepolitik» zu sprechen, ist ebenfalls irreführend. Auf 
Seite 40 wird zudem erwähnt «Gleichzeitig beteiligen sich aber die Projektpartner aus der Wirtschaft 

mit einem höheren Anteil an den Projektkosten.» Wir würden diese Prognose stark anzweifeln. Mit der 
starren Beteiligung von 50% werden die Innovationsschaffenden die Projekte anders ausgestalten 
müssen, aber die Kostenübernahme der Projektpartner aus der Wirtschaft wird sich nicht automatisch 
erhöhen.  

Auf Seite 40 des erläuternden Berichts wird erwähnt, dass die Möglichkeit der Förderung von Innovati-
onsprojekten von Jungunternehmen nebst der Begrenzung auf eine 50% Beteiligung durch Innosuisse 
«…inhaltlich auf wissenschaftsbasierte Projekte (mit Schwerpunkt auf Spin-Offs) fokussiert». Dies 
stellt aber keine Neuerung dar, da Innosuisse bereits heute gemäss ihrem gesetzlichen Auftrag nur 
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3 Die Pauschalen für Flüchtlinge und für Flüchtlinge mit einer rechtskräftigen Lan-
desverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB4 oder Artikel 49a oder 
49abis MStG5 oder mit einer rechtskräftigen Ausweisung nach Artikel 68 AIG6 decken 
namentlich die Kosten für die Sozialhilfe und enthalten zudem einen Beitrag an die 
Betreuungs- und Verwaltungskosten. Sie werden während längstens vier Jahren nach 
Einreichung des Asylgesuchs ausgerichtet.  
3bis Der Bund kann für Personen, die im Rahmen einer Asylgewährung für Flücht-
lingsgruppen nach Artikel 56 in der Schweiz aufgenommen werden, die Pauschale 
nach Absatz 3 länger als vier Jahre ausrichten, namentlich wenn diese Personen bei 
ihrer Einreise behindert oder betagt sind.  

Art. 121a Übergangsbestimmung zur Änderung vom … 

Im Jahr des Inkrafttretens der Änderung wird die Pauschale nach Artikel 88 Absatz 2 
während längstens fünf Jahren nach Einreichung des Gesuches um vorübergehenden 
Schutz und die Pauschale nach Artikel 88 Absatz 3 während längstens fünf Jahren 
nach Einreichung des Asylgesuches ausgerichtet.   
3. Bundesgesetz vom 17. März 20237 über den Einsatz elektronischer Mittel zur 
Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG) 

Art. 17 

Aufgehoben  
4. Opferhilfegesetz vom 23. März 20078 (OHG) 

Art. 31 

Aufgehoben  
  

4 SR 311.0 
5 SR 321 
6 SR 142.20 
7 SR 172.019 
8 SR 312.5 
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5. Bundesgesetz vom 5. Oktober 19849 über die Leistungen des Bundes für den 
Straf- und Massnahmenvollzug  

Art. 10 Höhe der Beiträge 

Der Beitrag beläuft sich auf höchstens 50 Prozent der anerkannten Projektkosten, bei 
bestehenden Einrichtungen auf höchstens 50 Prozent der projektbedingten Mehrkos-
ten.  
6. Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 200210 (BBG) 

Art. 57 Abs. 1bis 

1bis Beiträge nach den Artikeln 54 und 55 decken höchstens 50 Prozent des anrechen-
baren Aufwands.  
7. Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz vom 30. September 201111 
(HFKG)  

Art. 2 Abs. 3 

3 Für die ETH, die anderen eidgenössischen Institutionen des Hochschulbereichs und 
die pädagogischen Hochschulen gilt dieses Gesetz mit Ausnahme der Bestimmungen 
über die Grundbeiträge sowie die Bauinvestitions- und die Baunutzungsbeiträge. 

Art. 12 Abs. 3 Bst. f und 47 Abs. 1 Bst. c und Abs. 2  

Aufgehoben 

Art. 48 Abs. 3 und 4  

3 Aufgehoben 

4 Die Bundesversammlung beschliesst mit einfachem Bundesbeschluss einen Ver-
pflichtungskredit für die Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträge sowie für die Bei-
träge an gemeinsame Infrastruktureinrichtungen der Hochschulen und anderen Insti-
tutionen des Hochschulbereichs.  

Art. 50 Beitragssätze 

Der Bund übernimmt vom Gesamtbetrag der Referenzkosten: 

a. höchstens 18,4 Prozent bei den kantonalen Universitäten; 

  

9 SR 341 
10 SR 412.10 
11 SR 414.20 
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b. höchstens 27 Prozent bei den Fachhochschulen. 

8. Kapitel 5. Abschnitt (Art. 59–61) 

Aufgehoben 

Einfügen vor dem Gliederungstitel des 4. Abschnitts 

Art. 80a Pflegefinanzierung 

Für die Finanzhilfen zur Förderung der Ausbildungsabschlüsse in der Pflege an den 
kantonalen Fachhochschulen gemäss Bundesgesetz vom 16. Dezember 202212 über 
die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege bleiben bis Ende 2031 anwend-
bar: 

a. Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe f;  

b. Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe c;  

c. Artikel 48 Absatz 4 Buchstabe b;  

d. Artikel 59–61.   
8. Schweizerschulgesetz vom 21. März 201413 (SSchG)  

Art. 3 Abs. 1 Bst. q 

1 Der Bundesrat anerkennt eine Schule im Ausland als beitragsberechtigte Schweizer-
schule, wenn sie: 

q. ihren Standort ausserhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union hat.  

3. Abschnitt (Art. 14–16) 

Aufgehoben 

Art. 25 Abs. 5  
5 Die Finanzhilfen an anerkannte Schweizerschulen in Italien und Spanien enden mit 
Ablauf des Schuljahres 2026/2027. Die Anerkennung als Schweizerschule erlischt 
von Gesetzes wegen per Ende Schuljahr 2029/2030. Die Anerkennungsvoraussetzun-
gen nach Artikel 3 Buchstaben a–h und j–p müssen bis zum Wegfall der Anerkennung 
dauernd erfüllt sein.  
  

12 SR 811.22 
13 SR 418.0 
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9. Bundesgesetz vom 20. Juni 201414 über die Weiterbildung (WeBiG)  

Art. 11 Ressortforschung des Bundes 

Die Ressortforschung des Bundes in der Weiterbildung richtet sich nach Artikel 16 
Absatz 2 Buchstaben a–c des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 101215 über die För-
derung der Forschung und der Innovation. 

Art. 12, 16 und 6. Abschnitt (Art. 17)  

Aufgehoben   
10. Bundesgesetz vom 14. Dezember 201216 über die Förderung der Forschung 
und Innovation (FIFG) 

Art. 18 Abs 2 Bst. bbis 

Aufgehoben 

Art. 19 Förderung von Innovationsprojekten 

1 Die Innosuisse als Förderorgan des Bundes für die wissenschaftsbasierte Innovation 
nach dem Innosuisse-Gesetz vom 17. Juni 201617 kann Innovationsprojekte fördern, 
die von Hochschulforschungsstätten oder nichtkommerziellen Forschungsstätten aus-
serhalb des Hochschulbereichs (Forschungspartnern) zusammen mit privaten oder öf-
fentlichen Partnern, die für die Verwertung sorgen (Umsetzungspartnern), durchge-
führt werden. 
2 Der Beitrag der Innosuisse dient zur Deckung der direkten Projektkosten der For-
schungspartner. Die Innosuisse kann in ihrer Beitragsverordnung vorsehen, dass auch 
Beiträge an Umsetzungspartner geleistet werden, wenn dies für eine internationale 
Zusammenarbeit im Bereich der wissenschaftsbasierten Innovation vorausgesetzt 
wird. 
3 Beiträge werden nur gewährt, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a. Eine wirkungsvolle Umsetzung der Forschungsresultate zugunsten der Wirt-
schaft und der Gesellschaft kann erwartet werden. 

b. Das Projekt kann ohne die Förderung durch den Bund voraussichtlich nicht 
realisiert werden. 

c. Die Umsetzungspartner beteiligen sich durch Eigenleistungen oder durch 
Leistungen an die Forschungspartner im Umfang von mindestens 50 Prozent 
der direkten Gesamtkosten am Projekt.  

  

14 SR 419.1 
15 SR 420.1 
16 SR 420.1 
17 SR 420.2 
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14. Subventionsgesetz vom 5. Oktober 199022 (SuG) 

Art. 7 Abs. 2 
2 Finanzhilfen dürfen 50 Prozent der Kosten der unterstützten Aufgabe in der Regel 
nicht übersteigen. Sie können in begründeten Fällen höher sein, insbesondere wenn 
der Umfang der Finanzhilfe degressiv ausgestaltet und die Finanzhilfe zeitlich befris-
tet ist.   
15. Mineralölsteuergesetz vom 21. Juni 199623 (MinöStG) 

Art. 18 Abs. 1bis und 1ter24 

Aufgehoben  
16. CO2-Gesetz vom 23. Dezember 201125  

Art. 33a Grundsatz 

1 Bis Ende 2031 werden höchstens 41 Prozent, ab dem Jahr 2032 höchstens ein Drittel 
des Ertrags aus der CO2-Abgabe verwendet für: 

a. die Förderung von neuartigen Technologien und Prozessen (Art. 6 KlG26) und 
die Absicherung von Risiken (Art. 7 KlG); 

b. das Impulsprogramm für den Ersatz von Wärmeerzeugungsanlagen und  
Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz (Art. 50a EnG27); 

c. die Förderung von Projekten zur direkten Nutzung der Geothermie für die 
Wärmebereitstellung; 

d. die Äufnung des Technologiefonds zur Finanzierung von Bürgschaften zur 
Verminderung der Treibhausgase (Art. 35). 

2 Von den jährlichen Erträgen nach Absatz 1 werden vorab höchstens 400 Millionen 
Franken je zur Hälfte für die Förderung nach Absatz 1 Buchstaben a und b eingesetzt. 
3 Von den jährlichen Erträgen nach Absatz 1, die 400 Millionen Franken übersteigen, 
wird je die Hälfte für die Förderung nach Absatz 1 Buchstaben c und d eingesetzt, 
wobei die Förderung nach Buchstabe c höchstens 30 Millionen Franken und diejenige 
nach Buchstabe d höchstens 25 Millionen Franken beträgt. 

  

22 SR 616.1 
23 SR 641.61 
24 BBl 2024 686 Anhang 
25 SR 641.71; BBl 2024 686 
26 SR 814.310 
27 SR 730.0 
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4 Am Ende eines Rechnungsjahres nicht ausgeschöpfte zweckgebundene Mittel dür-
fen nicht mehr als 150 Millionen Franken betragen. 

5 Die nicht ausgeschöpften Mittel nach Absatz 4 dürfen in den Folgejahren zusätzlich 
zu den Höchstbeträgen nach den Absätzen 2 und 3 für die Förderungen nach Absatz 1 
verwendet werden. 

Art. 34 und 34a  

Aufgehoben 

Art. 35 Förderung von Technologien zur Verminderung der Treibhausgase 
1 Der Technologiefonds nach Artikel 33a Absatz 1 Buchstabe d wird durch das Eid-
genössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation verwal-
tet. 
2 Mit den Mitteln aus dem Technologiefonds verbürgt der Bund Darlehen an Unter-
nehmen, wenn diese damit Anlagen und Verfahren entwickeln und vermarkten, wel-
che: 

a. die Treibhausgasemissionen vermindern; 

b. den Einsatz der erneuerbaren Energien ermöglichen; oder 

c. den sparsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen fördern. 
3 Die Bürgschaften werden für die Dauer von höchstens 10 Jahren gewährt. 
4 Der Technologiefonds darf sich nicht verschulden. Sollte der Fondsstand infolge un-
erwarteter Bürgschaftsverluste negativ werden, werden die Mittel nach Artikel 33a 
Absatz 1 in Abweichung von der Aufteilung nach Artikel 33a Absätze 2 und 3 für die 
Äufnung des Technologiefonds verwendet. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 36 Abs. 1 Bst. b und d 

1 An die Bevölkerung und die Wirtschaft werden nach Massgabe der von ihnen ent-
richteten Beträge folgende Mittel ausbezahlt: 

b. der Teil des Ertrags, der nicht für Förderungen nach Artikel 33a verwendet 
wird; 

d. die Mittel, die nicht nach Artikel 33a Absatz 5 eingesetzt werden konnten; die 
Auszahlung erfolgt alle fünf Jahre. 

Art. 37a Massnahmen zur Verminderung von Treibhausgasemissionen im 
Luftverkehr  

1 Von den Erlösen aus der Versteigerung der Emissionsrechte für Luftfahrzeuge wer-
den höchstens 50 Prozent eingesetzt für Massnahmen zur Verminderung von Treib-
hausgasemissionen im Luftverkehr, insbesondere für die Entwicklung und Herstel-
lung von erneuerbaren synthetischen Flugtreibstoffen. 
2 Nicht ausgeschöpfte Mittel dürfen jeweils in den Folgejahren verwendet werden. 
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3 Die Beiträge an die Massnahmen nach Absatz 1 betragen höchstens 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten.  
4 Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen für die Gewährung der Fördermittel und 
deren Bemessung. 

Art. 41 Information 

1 Der Bund kann Plattformen und weitere Öffentlichkeitsarbeiten im Bereich des Kli-
maschutzes fördern. Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen für die Gewährung 
der Fördermittel und deren Bemessung. 
2 Die zuständigen Behörden informieren die Öffentlichkeit und beraten Gemeinden, 
Unternehmen und Konsumentinnen und Konsumenten über den Klimaschutz. 

Art. 41a Abs. 1 und 2 

1 Der Bund richtet bis 2030 im nach Artikel 28 des Personenbeförderungsgesetzes 
vom 20. März 200928 gemeinsam von Bund und Kantonen bestellten regionalen Per-
sonenverkehr Beiträge von höchstens 30 Millionen Franken pro Jahr an die Beschaf-
fung von Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb und an die Umrüstung von Schiffen 
auf einen elektrischen Antrieb aus. 
2 Die Beiträge decken die Kosten in folgendem Umfang: 

a. für Strassenfahrzeuge: 75 Prozent der zusätzlichen Investitionskosten nach 
Abzug aller Fördermittel;  

b. für Schiffe: 30 Prozent der zusätzlichen Investitionskosten oder der Kosten, 
die für die Umrüstung von Schiffen auf einen elektrischen Antrieb entstehen, 
nach Abzug aller Fördermittel.  

17. Schwerverkehrsabgabegesetz vom 19. Dezember 199729 (SVAG) 

Art. 19 Abs. 2 und 2bis30

 

2 Der Bund verwendet seinen Anteil am Reinertrag für: 

a. die Einlage in den Bahninfrastrukturfonds nach dem Bahninfrastrukturfonds-
gesetz vom 21. Juni 2013; 

b. den Ausgleich der von ihm getragenen ungedeckten Kosten im Zusammen-
hang mit dem Strassenverkehr. 

2bis Weist der Bahninfrastrukturfonds eine Reserve von weniger als 300 Millionen 
Franken auf, ist der Anteil des Bundes vorab für die Einlage in den Bahninfrastruk-
turfonds zu verwenden. 

  

28 SR 745.1 
29 SR 641.81 
30 BBl 2024 2495 
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18. Bundesgesetz vom 14. Dezember 199031 über die direkte Bundessteuer 
(DBG)  

Art. 38 Abs. 1ter, 2 und 3 

1ter Kapitalleistungen des gleichen Steuerjahrs werden zusammengerechnet. Eheleute 
versteuern ihre Kapitalleistungen unabhängig voneinander. 
2 Die Steuer für ein Steuerjahr beträgt: 

– auf dem Betrag bis   20 000 Franken 0,1 Prozent 

– auf dem Betrag über 20 000 bis   50 000 Franken 0,25 Prozent 

– auf dem Betrag über 50 000 bis   100 000 Franken 1 Prozent 

– auf dem Betrag über 100 000 bis 250 000 Franken 3 Prozent 

– auf dem Betrag über 250 000 bis 1 000 000 Franken 5 Prozent 

– auf dem Betrag über 1 000 000 bis 10 000 000 Franken 7,5 Prozent 

– auf dem Betrag über 10 000 000 Franken   11,5 Prozent 
3 Es werden keine Abzüge gewährt.  
19. Wasserbaugesetz vom 21. Juni 199132 (WBG) 

Art. 7 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 Bst. a 

1 Der Bund kann zur Vereinheitlichung der Vollzugspraxis und der wirkungsvollen 
Umsetzung des integralen Risikomanagements Finanzhilfen ausrichten für: 

a. Aufgehoben 

2 Finanzhilfen können ausgerichtet werden an: 

a. Aufgehoben  
20. Bundesgesetz vom 22. März 198533 über die Verwendung der zweckgebun-
denen Mineralölsteuer und weiterer für die Strassen- und Luftverkehr zweck-

gebundener Mittel (MinVG) 

Art. 4 Abs. 2 

2 Der Anteil für die Beiträge nach Artikel 86 Absatz 3 Buchstaben d und e BV (nicht 
werkgebundene Beiträge) wird für jeweils vier Jahre festgelegt; er beträgt 24 Prozent 

  

31 SR 642.11 
32 SR 721.100; BBl 2024 687 
33 SR 725.116.2 
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der Hälfte des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf allen Treibstoffen, ausser den 
Flugtreibstoffen, nach Artikel 131 Absatz 1 Buchstabe e BV. 

Art. 37f Abs. 1 Bst. a und f 

1 Der Bund kann zur Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus im Luft-
verkehr Beiträge gewähren an: 

a. die Finanzierung der An- und Abflugsicherungsdienste auf schweizerischen 
Flugplätzen mit Flugsicherung, sofern ein Bundesinteresse besteht; 

f. Erbringer von Flugsicherungsdiensten. 
2 Der Bundesrat legt fest, in welchen Fällen ein Bundesinteresse nach Absatz 1 Buch-
stabe a besteht.  
21. Energiegesetz vom 30. September 201634 (EnG) 

Art. 49 Abs. 2–4 

Aufgehoben 

Art. 50a Abs. 1-335  

1 Der Bund fördert im Rahmen eines Impulsprogramms mit einem Betrag von höchs-
tens 200 Millionen Franken pro Jahr und befristet auf zehn Jahre den Ersatz fossil 
betriebener Heizungen und ortsfester elektrischer Widerstandsheizungen durch eine 
Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien und Massnahmen im Bereich der Ener-
gieeffizienz. 
2 Der Vollzug erfolgt durch die Kantone.  
3 Die Kantone können die Mittel fortlaufend und in dem Umfang, in dem sie Gesuche 
gutgeheissen haben, beim Bund reservieren. Ist eine Massnahme abgeschlossen, wird 
der Betrag dem Kanton ausgerichtet. Der Bund informiert die Kantone fortlaufend 
über die verfügbaren Mittel.  

Art. 51 Abs. 2 und 53 Abs. 2bis und 3 Bst. a36  

Aufgehoben bzw. gegenstandslos  
  

34 SR 730.0 
35 BBl 2022 2403 Anhang 
36 BBl 2022 2403 Anhang 
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22. Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 195837 (SVG) 

Art. 105a38 

Gegenstandslos  
23. Postgesetz vom 17. Dezember 201039 (PG) 

Art. 16 Abs. 4, 6 und 7  

4 Ermässigungen werden gewährt für die Zustellung von abonnierten Tages- und Wo-
chenzeitungen der Regional- und Lokalpresse. 
6 Die Ermässigungen bedürfen der Genehmigung des Bundesrates.  
7 Der Bund leistet zur Gewährung dieser Ermässigung jährlich Beiträge von 25 Mil-
lionen Franken für die Regional- und Lokalpresse.  
24. Bundesgesetz vom 24. März 200640 über Radio und Fernsehen (RTVG) 

Art. 28 Publizistisches Angebot für das Ausland 
1 In Krisensituationen kann der Bundesrat mit der SRG besondere kurzfristige Leis-
tungsaufträge zur Völkerverständigung vereinbaren. 
2 Die Kosten für Leistungen nach Absatz 1 werden der SRG vom Bund im vollen 
Umfang abgegolten. 

Art. 57 und 3. Kapitel (Art. 76) 

Aufgehoben   
25. Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 198341 (USG) 

Art. 49 Abs. 1, 1bis42 und 3 

Aufgehoben bzw. gegenstandslos  
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26. Gewässerschutzgesetz vom 24. Januar 199143 (GSchG) 

Art. 57 Abs. 2 

Aufgehoben 

Art. 64 Abs. 2  

2 Er kann Finanzhilfen für die Information der Bevölkerung gewähren. 

Art. 64a 

Aufgehoben  
27. Gentechnikgesetz vom 21. März 200344 (GTG) 

Art. 26 Abs. 3 

Aufgehoben  
28. Zivildienstgesetz vom 6. Oktober 199545 (ZDG) 

Art. 46 Abs. 3 Bst. c und Art. 47 

Aufgehoben  
29. Bundesgesetz vom 20. Dezember 194646 über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung (AHVG) 

Art. 103 Bundesbeitrag 

1 Der Ausgangswert des Bundesbeitrags beläuft sich auf 19,5 Prozent der Ausgaben 
der AHV des Jahres vor Inkrafttreten der Änderung vom …  
2 Der Ausgangswert wird jährlich an die Veränderungsrate der Mehrwertsteuerein-
nahmen angepasst. Dabei werden die Mehrwertsteuereinnahmen um allfällige Ände-
rungen der Steuersätze und der Bemessungsgrundlage bereinigt. 
3 Der Bundesbeitrag entspricht mindestens dem Ausgangswert nach Absatz 1 ange-
passt an die aufgelaufene Teuerung. 
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4 Von dem nach Absatz 2 berechneten Betrag wird der Beitrag an die Hilflosenent-
schädigung nach Artikel 102 Absatz 2 abgezogen. 
5 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.   
30. Bundesgesetz vom 18. März 199447 über die Krankenversicherung (KVG) 

Art. 54 Abs. 2 
2 Der Bundesrat kann die Kosten- und Qualitätsziele während der Vierjahresperiode 
anpassen, falls sich die Grundlagen für deren Festlegung wesentlich verändert haben. 

Art. 66 Abs. 2 
2 Der Bundesrat legt den Bundesbeitrag für eine Vierjahresperiode fest. Der Bundes-
beitrag entspricht 7,5 Prozent der Bruttokosten der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung des Vorjahres einer Vierjahresperiode und entwickelt sich jährlich ent-
sprechend den Kostenzielen nach Artikel 54. 

Art. 106 Festlegung des Bundesbeitrags 

Der Bundesbeitrag nach Artikel 66 wird erstmals für die Jahre 2028–2031 festgelegt.  
31. Bundesgesetz vom 6. Oktober 200648 über Regionalpolitik  

Art. 21 Abs. 1 und 3 

1 Die Massnahmen nach diesem Gesetz werden über den Fonds für Regionalentwick-
lung finanziert. 
3 Die Fondsentnahmen und Darlehenskonditionen sind unter Berücksichtigung der 
Verluste aus laufenden Darlehen, den Zinserträgen und der Teuerung festzulegen. Der 
Fonds darf sich nicht verschulden.  
32. Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 198849 (LwG) 

Art. 22 Versteigerung von Zollkontingenten 

1 Die Zollkontingente werden grundsätzlich versteigert. Unter folgenden Umständen 
kann von diesem Grundsatz abgewichen werden: 

a. die Marktverhältnisse erfordern eine kurzfristige Zuteilung; 
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b. der erwartete Erlös aufgrund der Marktverhältnisse ist tiefer als die für die 
Versteigerung anfallenden Kosten. 

2 In den unter Absatz 1 Buchstaben a und b erwähnten Ausnahmefällen können die 
Zollkontingente wie folgt zugeteilt werden:  

a. entsprechend der Reihenfolge der Veranlagung; 

b. nach Massgabe der bisherigen Einfuhren der Gesuchsteller; 

c. nach Marktanteilen; oder 

d. aufgrund der beantragten Menge. 
3 Um Missbräuche zu verhindern, kann der Bundesrat Importeure von der Berechti-
gung ausschliessen. 
4 Der Bundesrat kann die Kompetenz zur Festlegung von Kriterien zur Verteilung von 
Zollkontingenten nach Absatz 2 dem WBF übertragen. 
5 Die Zuteilung der Zollkontingente wird veröffentlicht. 

Art. 23 und 48 

Aufgehoben 

Art. 50, 51 Abs. 1 Bst. a, 51bis und 52  

Aufgehoben 

Art. 76 Abs. 3  
3 Der Bund übernimmt höchstens 50 Prozent der im Projekt festgelegten Beiträge. Die 
Kantone stellen die Restfinanzierung sicher.  
33. Tierseuchengesetz vom 1. Juli 196650 (TSG) 

Va. (Art. 45a) 

Aufgehoben  
34. Waldgesetz vom 4. Oktober 199151 (WaG) 

Art. 29 Abs. 1 und 2  

1 Der Bund koordiniert die forstliche Ausbildung. 
2 Aufgehoben 
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Art. 34a Absatz und Verwertung von Holz 

Der Bund fördert Projekte zugunsten des Absatzes und der Verwertung von nachhaltig 
produziertem Holz. 

Art. 38a Abs. 1 Bst. e und Abs. 2 Bst. a  

1 Der Bund gewährt Finanzhilfen an Massnahmen, welche die Wirtschaftlichkeit der 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung verbessern, namentlich an: 

e. Aufgehoben 

2 Er gewährt Finanzhilfen: 

a. an Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben a, b, d, f und g: als globale Bei-
träge auf der Grundlage von Programmvereinbarungen, die mit den Kantonen 
abgeschlossen werden; 

Art. 39  

Aufgehoben  
35. Jagdgesetz vom 20. Juni 198652 (JSG)  

Art. 14 Abs. 4 
4 Der Bund führt die Schweizerische Forschungs- und Dokumentationsstelle für das 
Wildtiermanagement. Er fördert die Information der Öffentlichkeit und kann For-
schungsstätten und anderen Einrichtungen von gesamtschweizerischer Bedeutung, 
welche der Forschung oder Beratung dienen, Beiträge gewähren.  
36. Bundesgesetz vom 21. Juni 199153 über die Fischerei (BGF) 

Art. 13 Abs. 1 

Aufgehoben 

II 

Die nachstehenden Erlasse werden aufgehoben: 
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1. Bundesgesetz vom 17. Juni 202254 über die Beiträge an die kantonale Schule 
französischer Sprache in Bern  

2. Bundesgesetz vom 3. Mai 199155 über Finanzhilfen zu Erhaltung und Pflege 
naturnaher Kulturlandschaften  

III 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

 

 

 

  

54 AS 2022 786 
55 AS 1991 1974, 2000 935, 2008 3437, 2010 4999, 2019 2337 




